
Jeder darf mitmachen! 
Wie geht das? Das steht auf der Rückseite. 
Was passiert dann? Eine qualifizierte Jury disku-
tiert alle Filme. Filme und Diskussion stehen 
vom 06. bis 20.03.2021 online.  
Was kann ich gewinnen? In jedem Fall eine Teil-
nahmeurkunde. Die Jury vergibt außerdem Ur-
kunden für besondere Leistungen. Die besten 

Filme können von einem Auswahlgremium zu ei-
nem der 4 Bundesfilmfestivals (BFF) des BDFA 
weitergemeldet werden. Außerdem vergibt das 
Publikum einen Preis. 
 
Weitere Details stehen im Programmheft, das 
am 05.03.2021 per Email versandt wird. 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

(Diesmal leider ohne Harsefelder Lichtspiele)

 

 
06. bis 21. März 2021 

Online-Festival
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Filmmeldungen 
Die Filmmeldungen für ALLE Filme müssen über den elektro-
nischen Meldebogen des BDFA erfolgen: 

www.bdfa.de/festivals/film-einreichen/ 
 Für alle Erstanmelder erscheint ein Datenblatt, das aus-

gefüllt werden muss. Es wird anschließend ein Passwort an 
die eingegebene Email-Adresse verschickt, mit der man 
sich dann anmelden kann (kann 1-2 Tage dauern). 

 Bitte vorher überlegen, wie der Film zum Ausrichter 
kommt: 

o postalisch auf USB-Stick oder Daten-Disk an 
BDFA-NORD e.V.  
Stockholmstraße 26 
21682 Stade 

o auf eine private Cloud wie im Meldebogen angegeben 
(am besten ohne Passwort) hochladen. (Der Link muss 
mindestens bis Jahresende gültig sein.) 

o mittels wetransfer o.ä. übertragen an:                 
BDFA-NORD@gmx.de   (auf dem Meldebogen dann bit-

te DVD oder Stick angeben) 
 Zu jedem Film muss mindestens ein (höchstens drei) Sze-

nenbild eingefügt werden. Außerdem kann jeder bei An-

meldung ein eigenes Portraitfoto  für künftige Meldebögen 
und Programmhefte eingeben. 

 Die Filme sind im mpeg2 oder mpeg4 – Format mit 25 
Bildern/s einzureichen. Im Gegensatz zu einem Präsenz-
festival kann bei einem online-Festival großer Datenfluss 

zum Ruckeln beim Abspielen führen. Wir behalten uns vor 
Filme entsprechend umzuformatieren.  

 Mitglieder des BDFA-NORD e.V. und des BDFA Schleswig-
Holstein melden per Eingabe ihrer Mitgliedsnummer. 

 Nichtmitglieder melden sich im Feld „Ich bin nicht Mitglied 

im BDFA“ an.  
 Festival auswählen:  

Landesverband Nord / KFFN 06.03.2021 

 Meldebogen fertig ausfüllen und absenden. 

 
Geändertes Meldeverfahren wegen Corona-Beschränkungen: 

Da Clubabende kaum oder nur eingeschränkt physisch durch-
führbar sind und auch kaum als Video-Konferenzen in unse-

rem Verband stattfinden, entfällt die Pflicht zur Vorführung im 
Club ausnahmsweise.  
- Club- und Einzelmitglieder sowie Nichtmitglieder 

melden ihren Film in der Datenbank an und schicken den 
Film wie oben angegeben an den Landesverband. Ein Aus-

wahlgremium entscheidet über die Teilnahme. Für Filme 
von Clubmitgliedern kann der Clubleiter bis 20.02.2021 ein 
Veto einlegen, falls der Film mit seinen Mitgliedern bespro-

chen wurde. Sollte ein Film nicht zur Teilnahme zugelassen 
werden, wird die Autorin/der Autor bis 21.02.2021 be-

nachrichtigt.   
 

Meldeschluss ist der 19. Februar 2021 um 24.00 Uhr.  

www.bdfa-nord.de/kurzfilmfestival 
Mit der Teilnahme am KFFN wird für jeden Film eine Kosten-

beteiligung von 10,00 € fällig, die bis 04.03.2021 auf unser 
Verbandskonto zu überweisen ist:  
BDFA-NORD, IBAN DE49 2005 0550 1216 1824 34 

 
Fragen? Rainer.Drews@bdfa.de 

 
 
 

www.bdfa-nord.de 
1. Vorsitzender: 
Rainer Drews  
Stockholmstraße 26 
21682 Stade 
Tel. 04141/83543 
Rainer.Drews@bdfa.de 
BDFA-NORD@gmx.de 
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